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Marc Schäfer beantragt im Namen der Antragskommission die Annahme der Statutenänderung und
der Mandatsabgabenordnung.

Begründung

Mitglieder der Partei, die mit Hilfe der Partei, ein Amt oder Mandat erhalten, sollen die Partei an den
finanziellen Vorteilen teilhaben lassen.

Statuten Neu

Art. 18bis Mandatsabgabe

1 Jedes Mitglied das aufgrund seiner Kandidatur durch eine Gebietspartei oder die
Piratenpartei Schweiz in ein öffentliches Amt gewählt wurde oder ein Mandat er-
hält, ist verpflichtet einen pauschalen Anteil der nicht-spesengebundenen Ent-
schädigungen des Mandats abzugeben.

2 Die Einzelheiten werden durch Mandatsabgabenordnung geregelt, die von der Pi-
ratenversammlung per absolutem Mehr genehmigt werden muss.
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Übergangsbestimmungen

Art. A Inkrafttreten

1 Diese Statutenänderung tritt am Tag nach dem Ende der beschliessenden Piraten-
versammlung in Kraft.
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